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EREIGNIS 

- nicht meldepflichtig 

   Mitteilung an  
Katharina Passolt 

im Landeskirchenamt 

 Strafverfolgung  
NUR auf WUNSCH der 

betroffenen Person 

 Meldung an 
Fachstelle 

    ↑  ↑  ↑ 

- meldepflichtig  
(zB sexualisierte 
Gewalt) 

→ 

Mitteilung an 

- Awareness-Team 
(0157-363 737 57) 

- Pfarrpersonen 
- Gemeinderat 

(Wenn eine der Gruppen 
beteiligt, dann Mitteilung 
an andere bzw. Meldung 
durch A-Team direkt) 

→ 
Mini-Krisenstab 

(ggf. ausgelöst durch 
A-Team; einberufen 

durch Leitung) 

→ 
Pfarrpersonen  

Ulrike (0155-60557573) 
Conrad (0176-72604854) 

→ 
Gemeinderat  

(wenn 
Pfarrpersonen 

nicht erreichbar) 

    ↓  ↓   
Schutz der Betroffenen 

- Äußere Sicherheit herstellen 
- Check: »Mit wem bist du hier?« 

»Willst du mit Freunden, Familie etc. 
sprechen?« 

- Transparent gegenüber Betroffenen: 
Ereignis muss der Leitung gemeldet 
werden 

- Umgang mit betroffener Person: 
Hilfestellung, evtl. gerichts-
medizinische Untersuchung (am 
besten Traumaambulanz) 

- Begleitung nach Hause organisieren 

   Ggf. Ausschluss 
und/oder andere 
Sanktionen 

 Bei meldepflichtigen Fällen 
immer melden (auch ohne 
Konsens, aber transparent 
gegenüber betroffener 
Person) 

Bei nicht-meldepflichtigen 
Fällen Meldung nur mit 
Konsens an Fachstelle 

Wichtig: Betroffene Person 
entscheidet, welche 
Informationen und Details 
weitergegeben werden 

  

  


